
Gemeinderatssitzung vom 15.01.2024 
 
GR Reiner hatte sich für die Sitzung entschuldigt. 
GRin Kneißl-Eder kam verspätet zur Sitzung. 
 

1.) Festsetzung der Elternbeiträge für die einzelnen Gruppen im Kinderhaus 
    
Der Bgm. gab bekannt, dass sich der Kindergartenausschuss (Grob W., Würth Chr., 
Kneißl-Eder U.) am 09.12.2023 zu einer Sitzung getroffen hatte, um über eine Erhöhung 
der Kindergartenbeiträge zu sprechen. Dabei hat sich dieses Gremium auf die künftigen 
Beiträge geeinigt, die dem Gemeinderat mit der Sitzungseinladung zugegangen sind. Die 
neuen Gebühren entsprechen einer durchschnittlichen Steigerung um ca. 16 %, die nötig 
wäre, da die Gemeinde für das Kindergartenjahr 2023 ein Defizit in Höhe von ca. 
640.000,-- € ausgleichen müsse. 
    
Auf Nachfrage von GRin Haunstetter bestätigte der Bgm. allerdings, dass die Gemeinde 
natürlich auch für 2023 eine staatliche Zuweisung für die Kinderbetreuung erhält, so dass 
das tatsächlich auszugleichende Defizit wie in den vergangenen Jahren ebenfalls ca. 
400.000,-- € betragen wird. 
    
GRin Haunstetter stellte klar, dass für sie eine moderate Gebührenerhöhung in Höhe von 
3 – 5 % in Ordnung wäre. Die vorgesehenen Erhöhungen betragen im Kindergarten nach 
ihren Berechnungen allerdings zwischen 14 und 22 %  - im Hort und bei der 
Ferienbetreuung teilweise noch höher (s. fettgedruckte Zahlen der nachfolgenden 
Tabellen). Diesem „Preissprung“ werde sie nicht zustimmen, weil dieser auch zur 
„Haushaltssicherung der Gemeinde“ vorgenommen wird. In diesem Zusammenhang bat 
GRin Haunstetter den Bgm. deshalb, doch wahrheitsgemäß zu sagen, dass das 
Landratsamt mit dem Genehmigungsbescheid des Haushaltsplanes vom 26.07.2023 
angeordnet hat, die „Einnahmesituation der Gemeinde zu verbessern“, da sich die 
Gemeinde durch verschiedene Bautätigkeiten in absehbarer Zeit hoch verschuldet. Sie ist 
allerdings der Meinung, dass die Gemeinde kein Einnahme-, sondern ein Ausgabeproblem 
hat. Gleichzeitig prangerte sie an, dass der Vorgang für sie nicht in Ordnung ist, weil die 
Bürger über die voraussichtliche Erhöhung verschiedener Gebühren und Steuern bisher 
nicht über das Mitteilungsblatt informiert wurden. 
    
Daraufhin fragte GRin Fischer an, ob es aus gesetzlicher Sicht überhaupt möglich ist, die 
Kindergartengebühren in diesem Ausmaß zu erhöhen. Der Bgm. bejahte dies und 
argumentierte, dass die Gebührenerhöhungen bei anderen Gemeinden teilweise noch 
höher ausfallen. 
    
Aus dem Gemeinderatsgremium kam dann der Hinweis, die letzte Gebührenerhöhung war 
im November 2020, weshalb man die Gebühren jetzt entsprechend anpassen müsste, um 
die gestiegenen Kosten auszugleichen. 
   
Daraufhin verwies GRin Haunstetter auf das Sitzungsprotokoll vom 09.11.2020, aus dem 
sie Folgendes zitierte: „Es wird daher vorgeschlagen, die Gebühren für den Hort und die 
Krippe zu erhöhen und dann alle drei Jahre eine moderate Erhöhung für alle Kategorien 
zu beschließen.“ Sie fügte hinzu, dass sie sich daran halten werde. Außerdem machte sie 
darauf aufmerksam, dass es vielen Müttern durch die gemeindliche Kinderbetreuung 
möglich ist, weiter berufstätig zu sein. Deshalb tragen sie mit ihrer Einkommensteuer, an 
der die Gemeinde beteiligt wird, auch zu höheren Einnahmen der Gemeinde bei.   
    



Folgende Gebühren (-erhöhungen) ab 01.04.2024 wurden vom Kindergartenausschuss 
vorgeschlagen:    
(Hinweis: fettgedruckte Zahlen = eigene Berechnung) 
   
Beiträge für Kinder unter 3 Jahren (Krippe) 
 
 
Buchungs-           1. Kind            2. Kind           3. Kind             Erhöhung      Erhöhung 
zeit                                                                                             1. Kind            2. Kind 
  

bis zu 20 Std. 
3 – 4 Std. tgl. 

            70,-- 
bisher  60,-- 

            40,-- 
bisher  35,-- 

           frei 
 
             

        
 16,67 %          

 
14,29 % 

bis zu 25 Std. 
4 – 5 Std. tgl. 

            75,-- 
bisher  65,-- 

           45,-- 
bisher 40,-- 

           frei  
15,38 % 

 
12,5 % 

bis zu 30 Std. 
5 – 6 Std. tgl. 

            80,-- 
bisher  70,-- 

           55,-- 
bisher 45,-- 

            frei  
 14,29 % 

 
 22,22 % 

bis zu 35 Std. 
6 – 7 Std. tgl. 

            90,-- 
bisher  75,-- 

           60,-- 
bisher 50,-- 

            frei  
20,00 %                  

 
20,00 % 

bis zu 40 Std. 
7 – 8 Std. tgl. 

            95,-- 
bisher  80,-- 

            65,-- 
bisher  55,-- 

            frei  
18,75 % 

 
18,18 % 

bis zu 45 Std. 
8 – 9 Std. tgl. 

           100,-- 
bisher   85,-- 

            70,-- 
bisher  60,-- 

            frei  
17,65 % 

 
16,67 % 

 
 
Beiträge für Kinder über 3 Jahren (Regelgruppen) 
Stichtag: 01. September 
 
 
Buchungs-           1. Kind            2. Kind           3. Kind              Erhöhung        Erhöhung 
zeit                                                                                             1. Kind              2. Kind 
  

bis zu 20 Std. 
3 – 4 Std. tgl. 

            125,-- 
bisher  105,-- 

           120,-- 
bisher 102,50 

           frei 
 
             

        
 19,05 %          

 
17,07 % 

bis zu 25 Std. 
4 – 5 Std. tgl. 

            130,-- 
bisher  110,-- 

           125,-- 
bisher 105,-- 

           frei  
18,18 % 

 
19,05 % 

bis zu 30 Std. 
5 – 6 Std. tgl. 

            140,-- 
bisher  121,-- 

           135,50 
bisher 115,50 

            frei  
15,70 % 

 
 17,32 % 

bis zu 35 Std. 
6 – 7 Std. tgl. 

            155,-- 
bisher  132,-- 

           140,-- 
bisher 121,-- 

            frei  
17,42 %                  

 
15,70 % 

bis zu 40 Std. 
7 – 8 Std. tgl. 

            165,-- 
bisher  143,-- 

           150,-- 
bisher 126,50 

            frei  
15,38 % 

 
18,58 % 

bis zu 45 Std. 
8 – 9 Std. tgl. 

           180,-- 
bisher  154,-- 

            155,-- 
bisher  132,-- 

            frei  
16,88 % 

 
17,42 % 

 
Der Elternbeitrag in den Regelgruppen wird durch den staatlichen Beitragszuschuss um 



100,00 € monatlich reduziert. 
 
 
Von den Eltern der Krippenkinder kann unter www.zbfs.bayern.de Krippengeld beantragt 
werden. 
 
  
 
 
 
             Beiträge für Grundschulkinder (Hort) mit Ferienbetreuung 
         
Buchungszeit          bis 15 Tage          bis 20 Tage            bis 25 Tage          ab 30 Tagen 
                                                                                                                       und mehr 
 

8.00 – 13.00 Uhr               5,00 € 
bisher    4,00 € 
 
Erhöh. 25,00 % 

              5,50 € 
bisher    4,50 € 
 
Erhöh. 22,22 % 

              6,00 € 
bisher    5,00 € 
 
Erhöh. 20,00 % 

              6,50 € 
bisher    5,50 € 
 
Erhöh. 18,18 % 

7.30 – 13.00 Uhr               5,50 € 
bisher    4,50 € 
 
Erhöh. 22,22 % 

              6,00 € 
bisher    5,00 € 
 
Erhöh. 20,00 % 

              6,50 € 
bisher    5,50 € 
 
Erhöh. 18,18 % 

              7,00 € 
bisher    6,00 € 
 
Erhöh. 16,67 % 

8.00 – 15.00 Uhr               7,00 € 
bisher    5,00 € 
 
Erhöh. 40,00 % 

              7,50 € 
bisher    5,50 € 
 
Erhöh. 36,36 % 

              8,00 € 
bisher    6,00 € 
 
Erhöh. 33,33 % 

              8,50 € 
bisher    6,50 € 
 
Erhöh. 30,77 % 

7.30 – 15.00 Uhr               7,50 € 
bisher    5,50 € 
 
Erhöh. 36,36 % 

              8,00 € 
bisher    6,00 € 
 
Erhöh. 33,33 % 

             8,50 € 
bisher   6,50 € 
 
Erhöh. 30,77 % 

              9,00 € 
bisher    7,00 € 
 
Erhöh. 28,57 % 

8.00 – 16.00 Uhr               8,00 € 
bisher    5,50 € 
 
Erhöh. 45,45 % 

              8,50 € 
bisher    6,00 € 
 
Erhöh. 41,67 % 

              9,00 € 
bisher    6,50 € 
 
Erhöh. 38,46 % 

              9,50 € 
bisher    7,00 € 
 
Erhöh. 35,71 % 

7.30 – 16.00 Uhr               8,50 € 
bisher    6,00 € 
 
Erhöh. 41,67 % 

              9,00 € 
bisher    6,50 € 
 
Erhöh. 38,46 % 

              9,50 € 
bisher    7,00 € 
 
Erhöh. 35,71 % 

             10,00 € 
bisher     7,50 € 
 
Erhöh. 33,33 % 

 
 
 
Ferien müssen zusätzlich gebucht werden und Beitrag wird zusätzlich zum Hortbeitrag 
(monatlich) erhoben. 
 
 
 
 
         Beiträge für Grundschulkinder (Hort) 
 



 
Buchungs-         1. Kind             2. Kind            3. Kind            Erhöhung        Erhöhung 
zeit                                                                                           1. Kind               2.Kind 
 

6 bis 10 
Wochenstd. 

           30,-- 
bisher 25,-- 

           20,--           
bisher 15,-- 

        frei  
20,00 % 

 
33,33 % 

bis zu 15 
Wochenstd. 

           35,-- 
bisher 30,-- 

           25,-- 
bisher 20,-- 

        frei  
16,67 % 

 
25,00 % 

bis zu 20 
Wochenstd. 

           40,-- 
bisher 35,-- 

           30,-- 
bisher 25,-- 

        frei  
14,29 % 

 
20.00 % 

bis zu 25 
Wochenstd. 

           45,-- 
bisher 40,-- 

           35,-- 
bisher 30,-- 

        frei  
12,5 % 

 
16,67 % 

 
 
Die neuen Beiträge für sämtliche Kinderhausbeiträge (Krippe, Regelgruppe, Hort und 
(Hort-) Ferienbetreuung) wurden in einer Abstimmung beschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis 11:1 
GRin Haunstetter beantragte, ihre Ablehnung namentlich zu dokumentieren. 
 
 

2.) Bekanntgaben 
     
     
a) Die bisherigen Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung an den Freitagen entfallen 
bis auf Weiteres wegen längerer Erkrankung der Rathausmitarbeiterin. 
     
b) Die Einweihung des neuen Dorfplatzes ist auf den 14.07.2024 festgesetzt. 
    
c) Der hauptamtliche Bürgermeister der Gemeinde wird ab dem 01.01.2024 gesetzlich 
in der Besoldungsstufe A 14 eingestuft, da die Gemeinde die 2.000-Einwohner-Marke 
überschritten hat. 
 
 
 
 
Im Anschluss an den öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung wurden 
vom Gemeinderat noch nichtöffentliche Punkte beraten und 
abgestimmt. 
 
    
 


